
abbVIII60 Kommentierung und methodische Hinweise > Seiten 2 - 4

25

36

48

60

74

86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bis 9

10 bis 49

50 bis 249

250 bis 499

500 bis 999

1.000 und mehr

Beschäftigte1) mit betrieblicher Altersversorgung nach Betriebsgröße 2023
in % der Beschäftigten in der Privatwirtschaft
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Quelle: Bundesmimisterium für Arbeit und Soziales (2024): Alterssicherungsbericht, Daten: Trägerbefragung
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Beschäftigte mit betrieblicher Altersversorgung in der Privatwirtschaft nach Betriebsgröße 2023 

Die betriebliche Altersversorgung ist grundsätzlich freiwillig, auch wenn der Gesetzgeber über verschiedene Regelungen sowie steuer- und bei-

tragsrechtliche Förderungen (so vor allem durch den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung) dazu anregen will, dass möglichst alle Beschäf-

tigten auch Anwartschaften in der betrieblichen Altersversorgung erwerben. Es bleibt aber offen, welche Unternehmen auch tatsächlich entspre-

chende Vereinbarungen eingehen und wie diese dann ausgestaltet sind. Die Bereitschaft, sich in der betrieblichen Altersversorgung zu engagie-

ren, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Hierzu zählen neben der allgemeinen Situation in der Volkwirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt 

insbesondere auch die Wirtschaftskraft, das Selbstverständnis eines Unternehmens und die Besonderheiten der Branche (vgl. Abbildung VIII.62). 

Die Grafik zeigt für das Jahr 2023, dass die Betriebsgröße einen entscheidenden Einfluss auf den Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersver-

sorgung hat. In Großbetrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten werden 86 % der Beschäftigten erfasst und Betriebe mit einer Beschäftigtenzahl 

zwischen 500 und 999 weisen einen Verbreitungsgrad von 74 % auf. In Mittel- und Kleinbetrieben hingegen, die die weitaus größte Zahl aller 

Betriebe in Deutschland ausmachen, dünnen sich die Anteilswerte stark aus: So weisen in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten nur noch 

zu 25 % einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung auf.  

Die Kluft zwischen den Unternehmen unterschiedlicher Größe ist in der Tendenz eher größer geworden, weil der Deckungsgrad der betrieblichen 

Altersvorsorge vor allem in größeren Unternehmen gesteigert werden konnte. Im Jahr 2015 erwarben in Unternehmen mit 1.000 und mehr Be-

schäftigte nur 83 % betriebliche Altersvorsorgeanwartschaften, in Betrieben mit 500 bis 999 Mitarbeiter*innen waren es 65 %. Das entspricht 

einer Zunahme von 3 Prozentpunkten und 9 Prozentpunkten. In den kleineren Betrieben hat sich die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge 

dagegen lediglich um einen bzw. zwei Prozentpunkte gesteigert. Hier hatten im Jahr 2015 28 % (Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigte) bzw. 38 % 

(Betriebe mit 10-49 Beschäftigten) betrieblich vorgesorgt. Hinzu kommt, dass im Vergleich zwischen 2023 und 2019 der Verbreitungsgrad bei 

den Klein- und Mittelbetrieben sogar gesunken ist – um jeweils 4 Prozentpunkte (Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten sowie Betriebe mit 10-49 

Beschäftigten).  

Verantwortlich für die erheblichen Unterschiede zwischen den Betrieben unterschiedlicher Größe sind insbesondere zwei Faktoren: 

• Großbetriebe und -unternehmen weisen in der Regel eine starke betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung auf. Auf deren Druck 

und Initiative engagieren sich die Betriebe bei der betrieblichen Altersversorgung. In Klein- und auch Mittelbetrieben finden sich hingegen sehr 

viel seltener Betriebsräte und Gewerkschaftsmitglieder.  

• Großbetriebe und -unternehmen konzentrieren sich vor allem auf gewinnstarke Branchen mit einem hohen Lohnniveau (wie Banken und 

Versicherungen oder das exportorientierte verarbeitende Gewerbe). Klein- und Mittelbetriebe dominieren hingegen in weiten Bereichen des 

Dienstleistungssektors, in denen Niedriglöhne und instabile Beschäftigungsverhältnisse verbreitet sind. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII60.pdf
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Da die Entwicklung der Wirtschafts- und Beschäftigtenstruktur in Richtung einer Ausdehnung des kleinbetrieblichen Dienstleistungssektors zielt, 

gerät der Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversorgung auch von daher unter Druck. Abbildung VIII.64 zeigt, dass sich die Anzahl der 

aktiven Anwartschaften in den letzten Jahren kaum erhöht hat.  

Die von der Betriebsgröße abhängige Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung hat auch Auswirkungen auf die Situation von Frauen. Da 

Frauen zum überwiegenden Teil in Klein- und Mittelbetrieben sowie im Dienstleistungssektor arbeiten, weisen sie deutlich seltener als Männer 

Ansprüche auf Betriebsrenten auf. Das schlägt sich dann auch in der Einkommenssituation im Alter nieder  

Da die betriebliche Altersversorgung (mit Ausnahmen spezieller Tarifverträge, so vor allem im öffentlichen Dienst und in der Bauwirtschaft) frei-

willig erfolgt und die Unternehmen die Art der Versorgung selbst bestimmen können, ergeben sich dabei unterschiedliche Ausgestaltungsmög-

lichkeiten – hinsichtlich der erfassten Beschäftigten, der abgedeckten Risiken, der Rentenberechnung und -anpassung, der Durchführungswege 

und der Finanzierung. Seit Einführung der Entgeltumwandlung haben allerdings alle Beschäftigten, soweit dies der Tarifvertrag zulässt, einen 

individuellen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung in Form der Entgeltumwandlung. 

Auch für die Entgeltumwandlung ist festzuhalten, dass die Verbreitung mit der Betriebsgröße schwankt. So lag laut Verdienststrukturerhebung 

des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2023 der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Entgeltumwandlung in Betrieben mit 

1.000 und mehr Beschäftigten bei 23,8 % und in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten bei 8,4 %. Dies deutet darauf hin, dass die be-

triebliche Altersversorgung in kleinen Unternehmen stärker durch die Beschäftigten, in größeren Betrieben stärker durch die Arbeitgeber (mit)fi-

nanziert wird (vgl. Abbildung VIII.63). Weitere Merkmale hängen mit dem Anteil der Beschäftigten mit Entgeltumwandlung zusammen. So nutzen 

Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen oder bei Arbeitgebern ohne Tarifbindung seltener eine Entgeltumwandlung zur betrieblichen Alters-

vorsorge. 

 

Entgeltumwandlung 

Siehe die Kommentierung zu Abbildung VIII.82.  

 

Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung 

Siehe die Kommentierung zu Abbildung VIII.64.  

 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII64.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII63.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII82.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII64.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen der Arbeitgeber- und Trägerbefragung (BAV 2023) der VERIAN GmbH (vormals KANTAR Infratest Sozialforschung) und 

sind im Alterssicherungsbericht 2024 der Bundesregierung veröffentlicht worden 
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